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A) Der Kommunikator – Definition und Historie

„Le Jour“, der französische Tag ist Namenspatron des Journalisten, den Brockhaus, Duden et al. als einen „Tagesschriftsteller“ bezeichnen, der für Presse, Hörfunk und Fernsehen und deren Dienste, in den Medien oder in der Werbung und PR-Arbeit publizistisch tätig ist. Dem voraus geht der „Jurnalist“ aus dem 17. Jh., ein kaufmännischer Buchhalter, der das Geschäftstagebuch führt.

Die Arbeit als Reporter (lat. re-portare – hinterbringen) bedingt, Dinge, Geschehnisse, also die Wirklichkeit wiederzubringen bzw. -geben, statt neues zu erfinden - und dies aktuell (le Jour). Seine Darstellungsmittel sind Wort, Bild und Ton.

Ein einheitliches oder offizielles Berufsbild existiert jedoch nicht, die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt, da dieser Beruf in heutigen Demokratien aus prinzipiellen Erwägungen offen, also frei zugänglich ist.

Für Berufsverbände (DJV) und Gewerkschaften (IG Medien) liegt es bisher in der Natur ihrer Sicht, den Journalisten als jemanden zu definieren, der hauptberuflich an der Verbreitung von Informationen durch Massenmedien mitwirke. Für welche im einzelnen und wo, sei an dieser Stelle unwichtig.

Journalisten, so eine weitere Definition, sind eigenschöpferisch und aktuell produktiv durch sammeln, prüfen, auswählen, bearbeiten, berichten und analysieren – oder sie sind dispositiv bzw. subsidiär tätig, d.h. dadurch, dass sie die infrastrukturellen Vorraussetzungen dafür schaffen. Dritte sind solche, die indirekt Veröffentlichungen beeinflussen bzw. vorbereiten z.B. in Pressestellen und in der Öffentlichkeitsarbeit.

In der wissenschaftlichen Terminologie (Soziologie, Massenpsychologie, Kommunikationswissenschaft/ Publizistik u.ä.) wird der Journalist als „Kommunikator“ bezeichnet.

Die Kommunikatorforschung widmet sich verschiedenen Idealtypen: zum einen den aktiven, den politischen Prozess beeinflussenden und andererseits den passiven, den gesellschaftlichen Informationsaustausch vermittelnden Journalisten.

Nicht nur nach dem zweiten Weltkrieg wird oft unterschieden zwischen einem angelsächsischen Verständnis der journalistischen Arbeit und einem kontinentalen: Während ersterer Informationen neutral vermittelt und davon ausgeht, dass die Rezipienten ihre Meinung (nur) selbst bilden (können), kommentiert z.B. der deutsche Journalist mit dem Wissen um einen intelligenten Leser, der zwischen reiner Tatsache und der Kommentierung unterscheiden kann.

Erste gewerbsmäßige journalistische Arbeit verrichteten Schreiberlinge in Venedig, die von Handelsleuten Informationen sammelten, abschrieben und verkauften. In Mitteleuropa entstand der Beruf des Zeitungsschreibers („Zeitung“ bedeutete Nachricht) mit ersten Korrespondentennetzen der großen Handelshäuser.

B) Informationsfreiheit als Menschenrecht.

Jenseits der historischen Betrachtungsweise von Informationen als geldwerte Ware ist deren Vermittlung vor allem anderen eines: Grundlage für das Denken und Handeln eines freien Menschen und seiner Persönlichkeitsentfaltung sowie konstituierende, lebensnotwendige Stütze einer freiheitlichen Staatsform.

Aus dieser Erkenntnis genießt das Recht auf  Information grundsätzlichen Schutz in viele Verfassungen (und wird oft als reine Pressefreiheit missverstanden). In Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes wird das Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit in ein aktives und ein passives unterschieden: Erstens darf ich andere informieren, und zweitens darf ich mich informieren – jeweils frei, ungehindert und ohne Zensur und nur beschränkt durch den Jugendschutz und das Recht der persönlichen Ehre.

Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonventionen garantiert die Meinungs- und Informationsfreiheit, Artikel 19 der Menschenrechtserklärung der UN reiht diese ein in die allgemeinen Menschenrechte, wovon sie als Ausdruck der Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten ist.

Journalisten haben aber auf dieser Grundlage nicht nur dieses Recht, sondern der Presse wird vielmehr aufgrund ihrer konstituierenden Funktion eine „öffentliche Aufgabe“, also eine Verantwortung zugeschrieben. Sie sichert die freie geistige Auseinandersetzung der Ideen und Interessen, ist Motor einer öffentlichen Diskussion und zugleich Plattform der Kontrolle und Kritik des kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens einer Gesellschaft bzw. eines Volkes, in dem nicht mehr jeder mit jedem im Kontakt und Austausch steht.

Im besonderen Schutzinteresse des Verfassungsgerichtes stand nicht nur die Presse selbst sondern auch ihr Pluralismus – was verwundert, wenn man den noch gar nicht alten Umstand betrachtet, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung in sog. Einzeitungskreisen nur aus einer einzigen regionalen Zeitung informieren kann.

Die informelle Grundlage unserer Demokratie zu schützen, ist nicht nur Aufgabe des Staates, sondern aller seiner Bürger, die durch eine vom BverfG anerkannte Aktivbürgerschaft zur Pflege und Förderung des Gemeinwohles aufgerufen sind. Auch dies ist ein Grund, dass keinen Standeszwang für diesen Beruf existiert – und noch viel mehr: Diese Aktivbürgerschaft widerspricht der Auffassung der Journalistenverbände, einen Journalisten durch seine Hauptberuflichkeit zu definieren, denn jedermann kann Träger der Pressefreiheit sein.

Die Zulassungsfreiheit garantiert die freie Gründung von Presseunternehmen und den freien Zugang zu Presseberufen. Diese wiederum genießen Informationsanspruch gegenüber Behörden oder Zeugnisverweigerungsrecht zum Schutze ihrer Quellen.

Doch keine Recht ohne Pflichten, denn Journalisten tragen – als sog. vierte Gewalt im Staate – eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit: Die Sorgfaltspflicht z.B. verlangt, alle Nachrichten auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu überprüfen. Denn Journalisten haben eine einflussreiche gesellschaftspolitische Machtposition inne – nicht nur durch Kommentierung, sondern vielmehr auch durch Unterdrückung, durch Weglassen von Nachrichten können sie ein falsches Wirklichkeitsbild widerspiegeln.

C) Meinungsvielfalt durch Massenmedien? Der Stand des Journalismus heute.

Die in der Kommunikationswissenschaft kritisch beäugten Einzeitungskreise, deren Zahl sich von 1954 bis 1989  verdoppelte und in denen jeder dritte Bundesbürger lebt, sind – bis auf Ballungszentren und in Großstädten – in der Überzahl (2001: 55,9 %). D.h. der gewünschte mündige Bürger hat keine Wahlmöglichkeit mehr, der publizistische Wettkampf fehlt. Disput der Meinungen weicht den sog. Lokalmonopolen. Der empfohlene Griff zu einer zweiten, aber dann nur überregionalen Zeitung bleibt aus zeitlichen und finanziellen Gründen utopisch. Gerade auf der „letzten Meile“ der Demokratie, auf Landkreis- und kommunaler Ebene geht dieser Griff ins Leere. „Auf dem Gebiet der lokalen Berichterstattung und Kommentierung hat die Konzentration zu publizistischen Einschränkungen geführt. [...] Es ging die Zahl der Gebiete zurück, in denen die lokale Berichterstattung von mehreren, publizistisch und wirtschaftlich unabhängigen Zeitungen wahrgenommen wird.“

In Zahlen ausgedrückt: 1954 wohnten 8,5% (4,4 Mio.) der Einwohner in Einzeitungskreisen, 1989 waren es 36,5 % (22,3 Mio.). Auch die Wiedervereinigung änderte daran nichts – eher im Gegenteil: 2001 hatten 41,9% der Bevölkerung keine Wahl mehr in der regionalen Berichterstattung. Insgesamt wuchs die Zahl der Verlage, die Zeitungen herausgaben, vom Jahr der Wiedervereinigung 1989 bis 1991 von 358 auf 410, 2001 waren es wieder nur noch 356. Schon eine Studie von 1976 (Noelle-Neumann) erklärt ganz vorsichtig, das die politische Tendenz von Tageszeitungen nach Erringung der Monopolstellung „ausgeglichener“ (in deutsch: mehr auf eine Richtung festgelegt war) als zuvor. In dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass Monopolzeitungen einen weniger umfangreichen Lokalteil boten und bei der Kommentierung lokalpolitischer Themen weniger meinungsfreudig waren.

Zudem wirft seit den 80er Jahren die Beteiligung der lokalen Zeitungsverleger an lokalen Rundfunksendern innerhalb von Einzeitungskreisen sog. Doppelmonopole auf (so ist in Bayern vorgeschrieben, dass Lokalzeitungen nicht mehr als 30% der Sendezeit bestreiten dürfen).

Je regionaler Zeitungen oder Radiosender werden, desto weniger recherchierend, enthüllend oder eigeninitiativ wird der Journalismus. Auch die (geografische) Distanz zwischen Journalist und Anzeigenkunden schrumpft: „Zwei Drittel ihres Gehaltes wird von Anzeigen wie meiner bezahlt“, heißt es desöfteren nicht nur zwischen den Zeilen. Die Journaille hat mit den Betroffenen (den Regierenden) vor Ort zu tun, kokettiert als Wichtiger unter Wichtigen im provinziellen Jetset. Lokalzeitungen verkommen zum Verlautbarungsblatt der Obrigkeit (oder ihrer eigenen Interessen) und der Anzeigenkunden – eine Unterscheidung zwischen eigen- und fremdgenerierten Inhalten ist nur noch beim Polizeibericht möglich.

Ein Beispiel für die Wirkung von Meinungstendenzen oder Monopolen: Bis auf die Metropolen Nürnberg und München hat die SPD in Bayern bekanntlich nicht viel zu melden. Bis auf Ihre ländlichen Hochburg-Wahlkreise in Oberfranken: In diesen Einzeitungskreisen (Frankenpost Hof, Neue Presse Coburg) hält die für ihre Verlagsaktivitäten bekannte SPD bzw. deren Presseholding „Deutsche Druck und Verlags GmbH“ Minderheitsanteile.

Doch den Journalismus nur des Weglassens zu bezichtigen, hieße ihn zu unterschätzen. Die Wissenslücke des Einzeitungs-Bürgers sowie sein Differnzierungsvermögen wird seit 1983 im inzwischen 30-kanäligem TV von RTL2, Kabel1 u.a. vielmehr weichgekocht. (Übrigens hat das Fernsehen einen gesetzlich verankerten sogenannten „Bildungsauftrag“. Dennoch wird in Fachkreisen vom „zu Tode amüsierten Publikum“ gesprochen.)

C) Wege von der „Informations-“ zur Kommunikationsgesellschaft

Vor diesem landauf landab hingenommen Hintergrund ist Politikverdruss, schwindende Wahlbeteiligung auch in Kommunalwahlen nicht verwunderlich: Der „empfangsbereite“ Bürger wird zwar über vieles informiert, doch außer mit seinesgleichen, d.h. ebenfalls Betroffenen kann er nicht darüber kommunizieren.
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